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Text 

§ 8a 

(1) Gemeinden, die durch die Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 
20. November 1951, LGBl. Nr. 9/1952, über die Einteilung des Landes Burgenland in 
Hebammensprengel, zu einem Hebammensprengel zusammengeschlossen sind, bilden kraft Gesetzes zur 
Durchführung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben einen Gemeindeverband. 

(2) Die Organe der gemäß Abs. 1 bereits bestehenden Gemeindeverbände haben sich binnen drei 
Monaten nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zu konstituieren. 
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